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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung,
Organ der schweizerischen Armee.

LUI. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXXIII. Jahrgang.

Nr. «9. Basel, 20. Juli. 1909.
Erscheint wöchentlich. — Preis per Semester für die Schweiz Fr. 5. — Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Auslande nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestellungen an.
Inserate 35 Cts. die einspaltige Petitzeile.

Verantwortlicher Redaktor: Oberst U. Wille, Meilen.

Inhalt: Gedanken Über ein neues Infanteriereglement. — Der Stand der Maschinengewehre in Deutschland.

Die militärische Volkserziehung in Japan. — Ausland: Deutschland: Die Abschaffung des Zopfes in der preussischen
Armee. — Frankreich: Verfügung des Kriegsministers. Unterlassung der grossen Manöver. Grosse

Marschleistung. — Österreich-Ungarn: Die Grenzschutztruppe. — Niederlande: Die grossen Herbstübungen.

Gedanken
über ein nenes Infanteriereglement.

i.
Die Vorschriften für die Ausbildung nnd den

Gebrauch irgend einer Waffengattung unsrer
Milizarmee können niemals auf die Art aufgestellt

werden, dass man das Reglement einer der

stehenden Armeen, die uns umgeben, für Inhalt
und Aufbau als Vorbild nimmt. Dafür sind die

Verhältnisse zu verschieden.

Wohl sollen wir die fremden Vorschriften bei

Aufstellung der eignen sehr zu Rate ziehen,
denn sie beruhen auf einer ungleich grössern
Erfahrung über das, was für den Kriegserfolg
zweckmässig, als uns za erwerben möglich ist.
Wir müssen auch mit unserm Reglement ganz
den gleichen Zweck: vollendetesKriegs-
genügen, erstreben, und wir müssen auch

ganz gleicher Ansicht darüber sein, worin dieses

beruht. Aber um dies Ziel zu erreichen, müssen

wir unsern eignen Weg einschlagen, den Weg,
der unsern Verhältnissen entspricht, sonst können

wir das Ziel niemals erreichen, wir bleiben auf
halbem Wege stecken und schaffen etwas, das

allenfalls bei den harmlosen Friedensübungen
leidlich gut aussieht, aber, wenn es die rauhe

Hand des Krieges anpackt, elend zusammenbricht.

Ungenügende Klarheit hierüber war der erste

Grund weswegen unsre Réglemente früherer Zeiten

einfach Kopien waren ausländischer Réglemente
und deswegen schon ungeeignet, um Kriegsgenügen

zu erschaffen.

Ein andrer Grund hierfür war die Unklarheit
darüber, welches die besondern Verhältnisse unsrer
Milizarmee sind, die dem Ausbildungsgang sein

Gepräge und eine scharf hervortretende Ver¬

schiedenheit von den stehenden Armeen geben.
Die Unklarheit, die sich bis zu falschem Denken

hierüber steigert, hat zur Folge, dass man den

für andre Verhältnisse geeigneten Weg einschlägt,
aber die eignen Verhältnisse auf die Art
berücksichtigt, dass man sich auf jeder Aubildungs-
stufe mit der Erreichung eines unfertigen und

deswegen unbrauchbaren Resultats begnügt.

Die besondern Verhältnisse unsrer Milizarmee,
welche bei Aufstellung aller Vorschriften und
bei Bestimmung des Ausbildungsresultats in jedem

Zweig und auf jeder Stufe der Ausbildung volle

Berücksichtigung verlangen, sind einzig die Dauer
der Ausbildungszeit und dass die Vorschriften
gehandhabt, die Truppen ausgebildet und geführt
werden müssen von Cadres, welche die Sache

nicht berufsmässig betreiben. Die beliebte
besondre »Eigenart* des Volkes,*) die in der

Staatsform liegenden sozialen Anschauungen
und Gewohnheiten begründen keine besondern

zu berücksichtigenden Verhältnisse. Die Eigenart

des Volkes kann sich wohl fördernd
oder erschwerend geltend machen, darf aber
niemals und in keiner Richtung bestimmend sein

für den Begriff Kriegsgenügen und für die Art
und Weise, wie man dahin gelangt. Diese Lehre

sollte unser Volk und seine Führer aus dem

bedauernswerten aber unabänderlich notwendigen

Untergang der rückständigen Burenrepubliken im
fernen Afrika gezogen haben.

*) Ich habe noch gar nie erlebt, dass von den

Menschen für sich, von Eltern für ihre Kinder, von

Demagogen oder Volksführern für das Volk anders auf
die besondre Eigenart hingewiesen wurde, als wenn es

sich darum handelte, ein Wesen zu rechtfertigen oder

gar zu beschützen, das, wie man selbst empfindet,
geändert werden sollte.
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